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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler!

Mit der Weiterentwicklung unseres
Schulwesens und der Änderung des
Bildungsauftrags  erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler der Realschule
künftig neben einer erweiterten 
Allgemeinbildung eine allgemeine
Berufsorientierung. Im 9. und 10.
Schuljahrgang erfolgt eine Schwer-
punktbildung in den fachlichen
Angeboten Fremdsprachen, Wirt-
schaft, Technik oder Gesundheit 
und Soziales. Jede Realschule bietet
mindestens zwei Schwerpunkte an.
Damit eröffnet die Realschule den
Schülerinnen und Schüler eine her-
vorragende Möglichkeit, sich auf
eine spätere Berufsausbildung eben-
so wie auf ein künftiges Studium
vorzubereiten. 

Die Wahl eines Schwerpunkts wird 
u. a. im Fachunterricht, Wahlpflicht-
unterricht, durch Erkundungen und
Praktika vorbereitet. Zur verstärkten
Berufsorientierung sind die Praxis-
tage von bisher 15 bis 25 auf insge-
samt mindestens 30  Schultage
erhöht worden. Darüber hinaus wird
die Zusammenarbeit der Realschulen
mit berufsbildenden Schulen, Betrie-
ben, der Bundesagentur für Arbeit
(Berufsberatung), Kammern und
anderen außerschulischen Partnern
ausdrücklich hervorgehoben.

Ziel der Arbeit in der Realschule ist
es, dass jede Schülerin und jeder
Schüler nach Leistungsfähigkeit und
Neigungen gefördert wird und nach
Erwerb des Sekundarabschlusses I -
Realschulabschluss oder des
Erweiterten Sekundarabschlusses I
den Bildungsweg berufs- oder stu-
dienbezogen fortsetzen kann. Die
Erziehungspartnerschaft von Schule
und Elternhaus ist eine wichtige
Voraussetzung, um dieses Ziel zu
erreichen. 

Das vorliegende Faltblatt enthält für
Eltern sowie Schülerinnen und Schü-
ler die wichtigsten Informationen
über die Arbeit in der Realschule.
Detailliertere Angaben zu schul-
rechtlichen Bestimmungen oder wei-
teres Informationsmaterial sind über
das Internet abrufbar. Über beson-
dere Angebote einzelner Realschu-
len informieren die jeweiligen
Schulleitungen und Schulträger.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bernd Althusmann
Niedersächsischer Kultusminister
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Die Stellung der Realschule
im niedersächsischen Schul-
system und ihre Abschlüsse

Die Realschule umfasst als Schule
des Sekundarbereichs I die Schul-
jahrgänge 5 bis 10. 

Aufgrund eines breiten Bildungsan-
gebotes können an der Realschule
unterschiedliche Abschlüsse erreicht
werden. Sie ermöglichen es, den Bil-
dungsweg berufs- oder studienbezo-
gen fortzusetzen. 

Am Ende des 10. Schuljahr-
gangs können folgende
Abschlüsse erworben wer-
den:

Erweiterter Sekundarabschluss I,
der zum Besuch
- der Einführungsphase der 
gymnasialen Oberstufe des 
allgemein bildenden Gymnasi-
ums (10. Schuljahrgang) sowie
- eines Fachgymnasiums (11.
Schuljahrgang)  berechtigt.

Sekundarabschluss I - 
Realschulabschluss

Sekundarabschluss I - 
Hauptschulabschluss

Der Erwerb eines Abschlusses setzt
die erfolgreiche Teilnahme an einer
zentralen schriftlichen Abschlussprü-
fung in den Fächern Deutsch, erste
Pflichtfremdsprache und Mathema-
tik sowie einer mündlichen Prüfung
in einem weiteren zugelassenen
Prüfungsfach nach Wahl der Schüle-
rin oder des Schülers voraus.

Aufgaben und Ziele der
Arbeit in der Realschule

Die Realschule vermittelt den Schü-
lerinnen und Schülern eine erweiter-

te Allgemeinbildung,
die an lebensnahen
Sachverhalten ausge-
richtet ist. Das Ver-

ständnis für diese Sachverhalte wird
vertieft durch ein breites Fächeran-

gebot im Pflicht-, Wahlpflicht- und
wahlfreien Bereich. 
So lernen die Schülerinnen und
Schüler zunehmend, vielschichtige
Zusammenhänge zu verstehen und
gleichzeitig ihre Lernprozesse immer
stärker selbstständig zu gestalten.

In den Schuljahrgängen 9 und 10
wird den Schülerinnen und Schülern
eine individuelle Schwerpunktbil-
dung ermöglicht, um sie auf eine
spätere Berufsausbildung ebenso
wie auf ein späteres Studium vorzu-
bereiten. Folgende Schwerpunkte
werden gebildet:

Fremdsprachen

Wirtschaft

Technik

Gesundheit und Soziales

Die Ziele, Inhalte und Methoden für
den Unterricht in den Schuljahrgän-
gen 5 bis 10 der Realschule sind in
den fachbezogenen Kerncurricula
festgelegt.

Neben der Wissensvermittlung ist es
ein gleichrangiges Ziel der Realschu-
le, die sozialen und humanen Ver-
haltensweisen und Einstellungen der
Schülerinnen und Schüler zu bilden
und damit die soziale Integration zu
fördern.

Unterricht und Unterrichts-
schwerpunkte

Das Unterrichtsangebot der Real-
schule besteht aus Pflichtunterricht,
Wahlpflichtunterricht und wahl-
freiem Unterricht.

Den Kern des Pflichtunterrichts bil-
den die Fächer Deutsch, Mathematik
und Englisch. Diese Fächer werden
wegen ihrer grundlegenden Bedeu-
tung mit jeweils 4 Wochenstunden
unterrichtet. (Ausnahmen: Im 5.
Schuljahrgang – Mathematik 5
Wochenstunden; im 7. Schuljahr-
gang – Deutsch 5 Wochenstunden)

Zum Pflichtunterricht gehören die
folgenden Fächer:

Sprachen: Deutsch, Englisch

Mathematik-Naturwissenschaf-
ten: Mathematik, Physik, 
Chemie, Biologie

Geschichtlich-soziale Weltkunde:
Geschichte, Erdkunde, Politik

Arbeit/Wirtschaft - Technik: Wirt-
schaft (ab dem 8. Schuljahrgang),
Technik und Hauswirtschaft ( im
8. Schuljahrgang)

Musisch-kulturelle Bildung:
Musik, Kunst, Gestaltendes 
Werken, Textiles Gestalten

Religion / Werte und Normen

Sport

Vom 6. bis zum 10. Schuljahrgang
wird der Pflichtunterricht durch den
Wahlpflichtuntericht ergänzt, der 4
Wochenstunden umfasst. Jede Real-
schule muss Wahlpflichtkurse in der
2. Fremdsprache (in der
Regel Französisch) anbie-
ten, die im 9. und 10.
Schuljahrgang als Schwer-
punkt fortgeführt werden. Welche
weiteren Wahlpflichtkurse und Pro-
file angeboten werden, entscheidet
die einzelne Schule. Zusätzlich zur 2.
Fremdsprache bietet jede Realschule
mindestens einen der Schwerpunkte
Wirtschaft, Technik oder Gesundheit
und Soziales im 9. und 10. Schuljahr-
gang an. Das Angebot zu dieser 
Profilbildung richtet sich nach den
organisatorischen, personellen und
sächlichen Gegebenheiten der ein-
zelnen Schule. 

Durch ihre Entscheidung für
bestimmte Wahlpflichtkurse und
Profile können die Schülerinnen und
Schüler einen ihren Fähigkeiten und
Neigungen entsprechenden Schwer-
punkt bilden.

Ab dem 6. Schuljahrgang gibt es
grundsätzlich zwei Wahlmöglichkei-
ten, zwischen denen sich die Schüle-
rinnen und Schüler entscheiden
müssen:
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Fachbereich (Fb) Schuljahrgänge

Fach 5 6 7 8 9 10 5-10

Fachbereich Sprachen

Deutsch 4 4 5 4 4 4 25
1. Fremdsprache (Englisch) 4 4 4 4 4 4 24
2. Fremdsprache - + + + + +

Fachbereich Mathematik-Naturwissenschaften

Mathematik 5 4 4 4 4 4 25
Physik
Chemie 4 4 4 3 3 4 22
Biologie
Informatik - + + + + +

Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde

Geschichte 1 2
Politik - - 3 3 3 3 18
Erdkunde 2 1

Fachbereich Arbeit / Wirtschaft - Technik

Wirtschaft - 2 2
Technik - + + 3 + + 7
Hauswirtschaft

Fachbereich musisch-kulturelle Bildung

Musik 2 1 2 1
Kunst
Gestaltendes Werken 4 3 + + + + 13
Textiles Gestalten

Religion/Werte und Normen 2 2 2 2 2 2 12
Sport 2 2 2 2 2 2 12
Verfügungsstunde 1 - - - - - 1

Pflichtunterricht 29 26 26 26 26 26 159

Wahlpflichtunterricht/Profile - 4 4 4 4 4 20

Pflichtstunden pro Schülerin u. Schüler 29 30 30 30 30 30 179

wahlfreier Unterricht1)

Förderunterricht/Arbeitsgemeinschaften x x x x x x x

Höchststunden pro Schülerin u. Schüler x x x x x x x

+  = Wahlpflichtunterricht

1) Nach dem Erlass "Klassenbildung und Lehrer-
stundenzuweisung an den allgemein bildenden
Schulen" v. 9.2.2004 erhalten die Schulen einen
Stundenpool zur schuleigenen Schwerpunktset-
zung und Gestaltung in den verschiedenen
Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus diesem
Pool dürfen für Differenzierungs- und Förder-
maßnahmen sowie für das Angebot von Wahl-
unterricht und Arbeitsgemeinschaften verwen-
det werden.
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entweder für einen Wahlpflicht-
kurs in der 2. Fremdsprache mit 
4 Wochenstunden,

oder für 2 Wahlpflichtkurse 
in unterschiedlichen anderen
Fächern mit jeweils 2 Wochen-
stunden.

Im 9. und 10. Schuljahrgang kann die
Schule die Schwerpunkte entweder

vierstündig 

oder mit Ausnahme der Fremd-
sprache zweistündig anbieten.
Bei einem zweistündigen Schwer-
punktangebot wählen die Schü-
lerinnen und Schüler zusätzlich
ein anderes zweistündiges Wahl-
pflichtangebot oder einen weite-
ren zweistündigen Schwerpunkt.

In der Regel gilt die Kurswahl für
ein Jahr. Es ist also eine Umorientie-
rung möglich. Die Profilwahl im 9.
und 10. Schuljahrgang erfolgt für
zwei Schuljahre. In begründeten
Einzelfällen kann das gewählte Pro-
fil im Verlauf des 1. Halbjahres des
9. Schuljahrgangs gewechselt wer-
den. 

Die Leistungen in den Kursen wer-
den benotet und sind  versetzungs-
und abschlusswirksam. Die Teilnah-
me am Wahlpflichtkurs in der 2.
Fremdsprache ab dem 6. Schuljahr-
gang ist Voraussetzung für einen
Übergang von der Realschule zum

Gymnasium bei
einem entsprechen-
den Notenbild (s. a.
Abschnitt „Durch-

lässigkeit, Versetzungen und Über-
gänge"). Unabhängig davon ermög-
licht der Erwerb des Erweiterten
Sekundarabschlusses I am Ende des
10. Schuljahrgangs den Übergang in
den 10. Schuljahrgang des Gymnasi-
ums. Die Teilnahme am Wahlpflicht-
kurs in der 2. Fremdsprache ist nicht
Voraussetzung für diesen Übergang
in das Gymnasium.

Ab dem 8. Schuljahrgang wird allen
Schülerinnen und Schülern eine all-
gemeine Orientierung auf die
Berufs- und Arbeitswelt vermittelt.
Die Fächer „Wirtschaft, Technik und

Hauswirtschaft” gehören dann zum
Pflichtbereich. 

Darüber hinaus werden nach Ent-
scheidung der Schule Wahlpflicht-
kurse im Fachbereich „Arbeit/Wirt-
schaft - Technik” angeboten. An
mindestens insgesamt 30 Schultagen

werden in den
Schuljahrgängen 8
bis 10 Praxistage

durchgeführt, damit die Schülerin-
nen und Schüler Praxiserfahrungen
in Betrieben oder anderen außer-
schulischen Lernorten und ggf. in
Zusammenarbeit mit berufsbilden-
den Schulen erlangen können. Im 8.
Schuljahrgang sind diese Praxistage
u.a. dafür vorgesehen, die Schüle-
rinnen und Schüler auf eine ihren
Leistungen und Neigungen entspre-
chende Profilwahl im Rahmen der
angebotenen Schwerpunkte der
Schule ab dem 9. Schuljahrgang 
vorzubereiten.

Die Schülerinnen und Schüler doku-
mentieren die Teilnahme an berufs-
orientierenden Maßnahmen.

In den Sachfächern kann der Unter-
richt fremdsprachig erteilt werden,
wenn sicher gestellt ist, dass auch
ausschließlich deutschsprachig erteil-
ter Unterricht besucht werden kann.

Bilingualer Unterricht
bedeutet, dass bei-
spielsweise das Fach

Erdkunde in englischer Sprache
unterrichtet wird.

Jede Realschule kann zusätzlich im
wahlfreien Bereich Arbeitsgemein-
schaften anbieten, die in besonde-
rem Maße die Interessen und Nei-
gungen der Schülerinnen und Schü-
ler berücksichtigen und Anregungen

für die Freizeit-
gestaltung
geben. Außer-

dem soll in jedem Schuljahr an meh-
reren Schultagen Projektunterricht
durchgeführt werden. Über die hier-
mit verbundenen pädagogischen
und organisatorischen Fragen wer-
den die Erziehungsberechtigten
informiert und an der Planung und
Durchführung nach Möglichkeit
beteiligt.

Organisation und Über-
prüfung von Lernprozessen

Der Unterricht in der Realschule ist
so gestaltet, dass die Schülerinnen
und Schüler angeregt und unter-
stützt werden, selbstständig aber
auch kooperativ zu lernen und zu
arbeiten. Mit angemessenen Lehr-
und Lernverfahren werden die
unterschiedlichen Lernvoraussetzun-
gen und das individuelle Lernverhal-
ten der Schülerinnen und Schüler
berücksichtigt.

Damit das neu Erlernte den Schüle-
rinnen und Schülern auch zukünftig
zur Verfügung steht, gehören zum
Unterricht intensive Übungs- und
Wiederholungsphasen. Die Hausauf-
gaben dienen der Vertiefung und
Absicherung des Erlernten.

Den Schülerinnen und Schülern wer-
den fachübergreifende methodische
Fertigkeiten vermittelt, insbesonde-
re der Umgang mit der Bibliothek
und dem Internet, Textverarbeitung
und Tabellenkalkula-
tion, das Anfertigen
mündlicher Vorträge
sowie der Einsatz Medien gestützter
Präsentationsverfahren.

Für jede Schülerin und jeden Schüler
werden durch kontinuierliche Beob-
achtung der Lernprozesse die Lern-
ergebnisse festgestellt und bewer-
tet. Um die Leistungen zu bewerten,
werden die Lernfortschritte und 
Lernergebnisse überprüft. Das
erfolgt durch mündliche, schriftliche
und andere fachspezifische Lernkon-
trollen (z. B. Planung und Aufbau
von Versuchen im naturwissen-
schaftlichen Unterricht). 

Den Lehrkräften ist es so möglich,
jede Schülerin und jeden Schüler
individuell zu bestätigen und zu
ermutigen, das Lernen und die
Selbsteinschätzung zu fördern und
zu korrigieren. Die Auswertung der
Beobachtungen und Ergebnisse ist
Grundlage für Differenzierungs- und
Fördermaßnahmen sowie für die
Zeugnisnoten.
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Die Anzahl der zu zensierenden
schriftlichen Lernkontrollen pro
Schuljahr richtet sich nach der
Wochenstundenzahl des Faches. Auf
Beschluss der Fachkonferenz kann
eine schriftliche Lernkontrolle
ersetzt werden durch eine andere

Form der Lernkon-
trolle, die schriftlich
oder fachpraktisch

zu dokumentieren und mündlich zu
präsentieren ist. An einem Schultag
darf von den Schülerinnen und
Schülern nur eine, in einer Schulwo-
che dürfen nicht mehr als 3 Lern-
kontrollen geschrieben werden.

In einem Schuljahrgang können
fachbezogene verbindliche schriftli-
che Lernkontrollen auf der Grundla-

ge landesweit einheit-
licher Aufgabenstellun-
gen und Bewertungs-

vorgaben geschrieben und bewertet
werden. Die Aufgaben und ihre
Bewertung werden vom Kultusminis-
terium vorgegeben.

Förderung und 
Differenzierung

Unterschiedliche Lernvoraussetzun-
gen und individuelles Lernverhalten
der Schülerinnen und Schüler erfor-
dern differenzierende Lernangebote
und Lernanforderungen. Entspre-
chend ihrer individuellen Leistungs-
fähigkeit und Arbeitsweise werden
die Schülerinnen und Schüler durch
innere und äußere Differenzierung
des Unterrichts gefördert.

Formen der äußeren Differenzie-
rung in der Realschule sind Fachleis-
tungskurse, die in den Fächern
Mathematik und/oder 1. Fremdspra-
che ab dem 9. Schuljahrgang einge-
richtet werden können. Des Weite-
ren gehören zur äußeren Differen-
zierung Wahlpflichtkurse, Förder-
unterricht (vorwiegend in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und
1. Fremdsprache) sowie Arbeitsge-
meinschaften. Diese berücksichtigen
die Interessen und Neigungen der
Schülerinnen und Schüler und kön-
nen einen wesentlichen Beitrag zum
Schulleben leisten.

Der Wahlpflichtunterricht ermög-
licht es den Schülerinnen und Schü-
lern, Lernschwerpunkte zu bilden.
Da die Wahl in der Regel für ein
Schuljahr gilt, ist eine Umorientie-
rung möglich. 

Das im 9. Schuljahrgang gewählte
Profil kann nur in begründeten Ein-
zelfällen am Ende des ersten Halb-
jahres gewechselt werden.

Die bereits in der Grundschule für
jede Schülerin und jeden Schüler
aufgezeichnete Lernentwicklung
wird in der Realschule in den Schul-

jahrgängen 5
bis 10 fortge-
führt. Auf der
Grundlage die-

ser Dokumentation werden

die Lernentwicklung und sich
daraus ergebende Arbeits-
schritte und Fördermaßnahmen
erörtert und

die Erziehungsberechtigten 
über die schulische Entwicklung
ihrer Kinder unterrichtet und
beraten. 

Durchlässigkeit, 
Versetzungen und Übergänge

Zur Information und Dokumenta-
tion des Lernerfolges und des Leis-
tungsstandes erhalten die Schülerin-
nen und Schüler jeweils ein Halbjah-
reszeugnis und am
Ende der Schuljahrgän-
ge 5 bis 9 ein Versetzungszeugnis.
Die im Unterricht erworbenen
berufsbezogenen Kompetenzen
können ergänzend zum Zeugnis
oder Abschlusszeugnis zertifiziert
werden. In den nächst höheren
Schuljahrgang wird versetzt, wer in
allen Fächern mindestens ausrei-
chende Leistungen erreicht hat.
Mangelhafte Leistungen in einem
Fach bedürfen bei ausreichenden
Leistungen in allen anderen Fächern
keines Ausgleichs. Die Klassenkonfe-
renz kann die Versetzung auch
beschließen, wenn 2
mangelhafte Leistungen
mit mindestens 2 befrie-
digenden Leistungen in Ausgleichs-
fächern oder höchstens eine unge-
nügende Leistung (ohne weitere
mangelhafte Leistungen in anderen
Fächern) mit einer guten Leistung in
einem Ausgleichsfach oder befriedi-
genden Leistungen in 2 Ausgleichs-
fächern ausgeglichen werden kön-
nen. Die Fächer Deutsch, Mathema-
tik, Pflicht- und Wahlpflichtfremd-
sprache können nur untereinander
ausgeglichen werden.

Wird eine Schülerin
oder ein Schüler
wegen mangelhafter
Leistungen in 2 Fächern nicht ver-
setzt, entscheidet die Klassenkonfe-
renz darüber, ob auf einen entspre-
chenden Antrag der Erziehungsbe-
rechtigten in einem der beiden
Fächer eine Nachprüfung am Ende
der Sommerferien zugelassen wird.
Für die Zulassung zur Nachprüfung
ist Voraussetzung, dass von der
Schülerin oder dem Schüler im
nächst höheren Schuljahrgang eine
erfolgreiche Mitarbeit zu erwarten
ist.
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Wird eine Schülerin oder ein Schüler
nach zweijährigem Besuch desselben
Schuljahrgangs oder in 2 aufeinan-
der folgenden Schuljahrgängen
nicht versetzt, kann sie oder er

durch Beschluss der
Klassenkonferenz in
die Hauptschule
überwiesen werden.

Wer ohne Empfehlung für die Real-
schule am Ende des 6. Schuljahr-
gangs nicht versetzt wird, kann
durch Beschluss der Klassenkonfe-
renz in den nächst höheren Schul-
jahrgang der Hauptschule überwie-
sen werden, wenn die gezeigten
Leistungen keine erfolgreiche Mitar-
beit in der Realschule erwarten las-
sen.

Um die Durchlässigkeit zwischen
den verschiedenen Schulformen zu
verbessern, haben Schülerinnen und
Schüler der Realschule einen Rechts-
anspruch auf den Übergang in das
Gymnasium,
wenn ihr
Notenbild im
Zeugnis die
folgenden Anforderungen erfüllt.
Für den Übergang muss ein Noten-
durchschnitt von 2,4 oder besser in
den Kernfächern Deutsch, erste
Fremdsprache und Mathematik, in
der zweiten Fremdsprache mindes-
tens die Note „befriedigend“ sowie
in den übrigen Fächern ein Noten-
durchschnitt von 3,0 oder besser
erreicht worden sein. Des Weiteren
darf kein Fach mit „mangelhaft"
oder „ungenügend" benotet wor-
den sein.

Zusammenarbeit mit 
Erziehungsberechtigten, 
Schülervertretungen sowie
anderen Schulen

Das Erziehungsrecht der Eltern
sowie die Aufgaben der Schule
erfordern eine enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwischen
Schule und Elternhaus. 

Die Lehrkräfte sind verpflichtet, die
Erziehungsberechtigten über Grund-
sätze der schulischen Erziehung,
über Inhalte, die Planung und
Gestaltung des Unterrichts sowie
über Kriterien der Leistungsbewer-
tung zu informieren. Gleichzeitig
werden Hinweise über mögliche Bil-
dungswege im allgemein bildenden
und berufsbildenden Schulwesen
und in der beruflichen Ausbildung
gegeben, damit die Erziehungsbe-
rechtigten über die mit dem Schul-
abschluss ihres Kindes verbundenen
Berechtigungen unterrichtet sind.

Andererseits ist es auch für die Lehr-
kräfte wichtig, von den Erziehungs-
berechtigten Informationen über
ihre Kinder zu bekommen. Eltern-
sprechtage, Elternabende, besonde-
re Informationsveranstaltungen und
Einzelberatungen dienen der gegen-
seitigen Information.

Die Schülerinnen und Schüler haben
zahlreiche Möglichkeiten, an der
Gestaltung der Schule mitzuwirken
und damit auch selbst Verantwor-
tung zu übernehmen, insbesondere
in Konferenzen, in der Schülerver-
tretung, in Schülervollversammlun-
gen oder als Redakteure einer Schü-
lerzeitung.

Die Einzelheiten der Mitwirkungs-
rechte und -möglichkeiten der
Eltern- und Schülervertretungen
sind im Niedersächsischen Schulge-
setz geregelt.

Die Realschule arbeitet mit den
Grundschulen und weiterführenden
Schulen ihres Einzugsgebietes eng
zusammen. Im Rahmen der
Zusammenarbeit stimmen die Schu-
len in Dienstbesprechungen die
inhaltliche Arbeit ab und treffen
Absprachen im organisatorischen
Bereich. Um das Unterrichtsangebot
ausreichend zu differenzieren, kann
die Realschule mit anderen Schulen
des Sekundarbereichs I für die
Fächer Werte und Normen, Religion,
Sport sowie für Wahlpflichtkurse
und Arbeitsgemeinschaften gemein-
samen Unterricht einrichten.

Die enge Zusammenarbeit der Real-
schule mit den Grundschulen und
den anderen weiterführenden Schu-
len ist eine wesentliche Vorausset-
zung für einen kontinuierlichen Bil-
dungsgang der Schülerinnen und
Schüler.
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